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Vorlage Nr.: 2-BV/061/2019
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bauverwaltung
Datum: 26.06.2019
Verfasser: Dietrich Carmen

Wohnen am Schleißheimer Kanal; Empfehlungsbeschluss zur Durchführung eines Wettbewerbs

Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.07.2019 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:
Der Stadtrat hat im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes entschieden, in 
Hochbrück, am Schleißheimer Kanal, die Grundstücke Fl. Nr. 1232/0 und eine Teilfläche des 
Grundstücks Fl. Nr. 1231/0 als Wohnbaufläche auszuweisen. Gleichzeitig wurde beschlossen, im 
nördlichen Bereich der Grundstücke Fl. Nr. 1255/3, 1253/0, 1232/0, 1231/0 und 1250/2 eine neue 
Ost-West-Verbindungsstraße zwischen Voithstraße und Daimler Straße aufzunehmen. Das 
Grundstück Fl. Nr. 1255/3 wurde als Fläche für Gemeinbedarf für Schule, Kindertageseinrichtungen 
und Sondergebiet Ladengeschäfte/Praxen ausgewiesen. 

Die Grundstückseigentümer der Grundstücke Fl. Nr. 1232/0 und 1231/0 waren an die Stadt Garching 
mit dem Wunsch herangetreten, diese Grundstücke einer Bebauung zuzuführen.

In seiner Sitzung am 15.12.2016 hat der Stadtrat entschieden, die Verwaltung zu beauftragen, alle 
erforderlichen Maßnahmen, Gutachten und sonstigen Unterlagen zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans, zur Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrages und zur Umsetzung der 
Verbindungsstraße einzuleiten.

Bereits in dieser Sitzung wurde der Stadtrat informiert, dass zur Erzielung einer optimalen 
städtebaulichen Lösung, Überlegungen zur Durchführung eines Wettbewerbs angestellt werden 
sollten. 

Auf Grund der Größe des Gebietes, der Bedeutung des öffentlichen Raumes und der Qualität für die 
Umwelt sollte aus Sicht der Verwaltung ein städtebaulicher Wettbewerb für dieses Gebiet 
durchgeführt werden, um die beste Lösung für die städtebauliche und architektonische 
Aufgabenstellung zu erhalten. Wettbewerbe zielen darauf, alternative Ideen und optimierte 
Konzepte von Planungsaufgaben und den geeigneten Planer für die weitere Planung zu finden. 

Der Investor der Grundstücke Fl. Nr. 1232/0 und 1231/0 ist mit der Durchführung eines Wettbewerbs 
auf seine Kosten einverstanden. Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem Planungsverband 
Äußerer Wirtschaftsraum München einen ersten Auslobungsentwurf, der als Anlage 1 beigefügt ist, 
erarbeitet. Der Investor hat sich zur Übernahme der dadurch entstehenden Kosten verpflichtet.

Der Wettbewerb soll nach der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW) durchgeführt werden. 
Nach dieser Richtlinie kann der Auslober eines Wettbewerbs auch ein privater Auftraggeber sein. Um 
das Verfahren zu beschleunigen und nicht durch die vielen bürokratischen Hindernisse aufgehalten 
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zu werden, sollte aus Sicht der Verwaltung ein Einladungswettbewerb, d. h. die Teilnehmer werden 
vom Auslober direkt bestimmt, durchgeführt werden. Einen solchen Einladungswettbewerb können 
nur private Auslober durchführen. Deshalb und um das Verfahren weiter zu beschleunigen, schlägt 
die Verwaltung vor, den Wettbewerb durch den Investor, auf der Grundlage der von der Stadt 
Garching vorbereiteten Unterlagen und Auslobung auf dessen Kosten durchführen zu lassen. Auf die 
Mitwirkung und Entscheidung der Stadt Garching hat dies keine Auswirkungen. Der Investor hat sich 
auch hierzu bereit erklärt.

Es wird vorgeschlagen, jeweils 5 Planungsbüros durch den Investor und die Stadt Garching zu 
bestimmen. Vorgesehen ist, dass die Bewerber zwei Fachrichtungen vertreten: Architekt/-in und 
Landschaftsarchitekt/-in.

Die Stadt Garching schlägt vor, folgende fünf Planungsbüros zu benennen:

  1. Goergens Miklautz Partner, Architekten und Stadtplaner München
  2. bauchplan, München
  3. bogevichs büro architekten & stadtplaner, München
  4. Hild und K Architektur, München
  5. deffner voitländer architekten stadtplaner, Dachau

Sofern eines dieser Büros kein Interesse bzw. keine Kapazitäten für eine Wettbewerbsteilnahme hat, 
werden folgende Büros als Nachrücker vorgeschlagen:

- pp a/s pesch partner architekten, Stuttgart
- Zwischenräume Architekten + Stadtplaner, München, 
- Beer Bembe Dellinger Architekten und Stadtplaner, München

Seitens des Investors sollen diese fünf Planungsbüros benannt werden:

  6. Mühlich, Fink & Partner, Ulm
  7. leupold brown goldbach architekten, München
  8. Eike Becker Architekten, Berlin
  9. wup_wimmerundpartner, Wien, Österreich
10. -Prof. Wulf Daseking, Architekt und Stadtplaner, Freiburg

Eine Referenzliste der Planungsbüros liegt als Anlage 2 bei. 

Der als Anlage 1 beiliegende Wettbewerbsentwurf soll die Grundlage für den Wettbewerb sein. Der 
Entwurf enthält noch einige Punkte, die vorab einer Entscheidung des Stadtrates bedürfen.

Aufgabe des Wettbewerbes ist es, den Ortsteil Hochbrück durch Ergänzung um ein hochwertiges 
Wohngebiet mit ergänzenden Infrastruktureinrichtungen, die sowohl dem neuen Quartier als auch 
dem bestehenden Ort dienen, qualitätsvoll weiterzuentwickeln. 

Der Wettbewerbsentwurf sieht, entsprechend des Stadtentwicklungskonzeptes, die Schaffung von 
Wohnraum für ca. 1000 Personen vor. Ein Maß der Nutzung wurde nicht vorgegeben, lediglich die 
Höhe der Bebauung wurde auf max. fünf Geschosse begrenzt. Im Geschosswohnungsbau soll die 
mittlere Wohnungsgröße rd. 90 qm Geschossfläche betragen.
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Wie ebenfalls im Stadtentwicklungskonzept vorgegeben, sollen rd. 70% der entstehenden 
Geschossfläche für den Geschosswohnungsbau und rd. 30% für verdichteten Einfamilienhausbau in 
Form von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern vorgesehen werden. Gebiete mit Einfamilien-, 
Doppel- und Reihenhäusern sollen zu etwa 50% mit Einfamilien- und Doppelhäusern und zu weiteren 
50% mit Reihenhäusern bebaut werden.

Nicht-Wohnnutzungen, wie Einzelhandel, Büros, Praxen, Cafes und Restaurants sollen nur in 
geringem Umfang und allenfalls punktuell an besonders geeigneten Standorten vorgesehen werden.

Die verkehrsmäßige Haupterschließung soll von Osten über die Daimler Straße über eine in Norden 
des Plangebietes neu zu planende und bauende Straße erfolgen.

In der Sitzung am 06.04.2017 hat der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung beauftragt, für die 
im Zusammenhang mit der Erschließungsstraße erforderlichen Grundstücksgeschäfte die 
entsprechenden Verträge vorzubereiten und mit den Eigentümern auszuhandeln. Der Erste 
Bürgermeister wurde bevollmächtigt, die Beurkundungen vorzunehmen. 

Direkt an der Südgrenze des Gewerbegebiets soll ein ca. 6 m hoher Lärmschutzwall für den ein 11,50 
m breiter Streifen zur Verfügung steht, entstehen.

Nach Rücksprache mit Herrn Steger vom Büro Steger & Partner GmbH Lärmschutzberatung ist der 
Wall am wirkungsvollsten, wenn er direkt an die Südgrenze des GE-Hochbrück gebaut wird. Die 
Straße selbst wird lt. Herrn Steger ab einem Verkehrsaufkommen von 3000KfZ/24h erfahrungsgemäß 
lärmschutztechnisch relevant (geringfügige Überschreitung der Lärmrichtwerte). Dies bedeutet, dass 
im Entwurfsverfahren bzw. im Bauleitplanverfahren entsprechend darauf einzugehen ist.

Ein in anderem Zusammenhang in Auftrag gegebenes Gutachten von Prof. Dr. Kurzak vom 
14.11.2016 erwartet auf dieser Straße eine Verkehrsbelastung von 2800 KFZ täglich. Aus dem 
Baugebiet selbst werden 4000 KFZ Bewegungen erwartet. 

Die Erschließungsstraße soll in Richtung Westen fortgesetzt werden und über die Fl. Nr. 1254 sowie 
den südlichen Teil der Fl. Nr. 1255/3 an die Hohe-Brücken-Straße anschließen. Diese Erschließung ist 
noch in Verhandlung. Es ist derzeit nicht absehbar, ob sie tatsächlich umgesetzt werden kann. Eine 
weitere Anbindung an die Hohe-Brücken-Straße soll über die Heidenheimer Straße erfolgen.

In nördlicher Richtung ist ein Durchstich zur Daimlerstraße geplant. 

Dem Fuß- und Radwegeverkehr soll ein besonders hoher Stellenwert eingeräumt werden. 

Durch die Planung von Wohnraum für ca. 1000 Personen wird ein Raumbedarf für 2 Krippengruppen, 
2 Kindergartengruppen und 2 Hortgruppen oder Ganztagesklassen ausgelöst. 

Das Grundstück Fl. Nr. 1255/3 wurde zwar im Flächennutzungsplan als Fläche für Gemeinbedarf für 
Schule, Kindertageseinrichtungen und Sondergebiet Ladengeschäfte/ Praxen ausgewiesen, steht 
aktuell aber für Planungen nicht zur Verfügung. Deshalb ist der soziale Bedarf grundsätzlich im 
Plangebiet nachzuweisen. 

Im Rahmen weiterer Planungen wurden seitens der Verwaltung Überlegungen angestellt, die neu zu 

Seite 3 von 61 in Zusammenstellung



BESCHLUSSVORLAGE

Vorlage 2-BV/061/2019 der Stadt Garching b. München Seite: 4 von 7

planende Grundschule außerhalb des Plangebietes, aber auf dem direkt dort anschließenden 
östlichen Grundstück unterzubringen. Der Grundstückseigentümer dieser Fläche wäre bereit, die 
erforderliche Fläche, ebenso wie zusätzliche Flächen für eine weiterführende Schule an die Stadt 
Garching zu veräußern. Der Nutzflächenbedarf für die 2-zügige Grundschule wurde in beiliegender 
Anlage 3 zusammengestellt.

Hierzu ist eine Grundsatzentscheidung des Stadtrates zur Klärung der Aufgabenstellung notwendig, 
d. h. eine Entscheidung, ob die Grundschule im Plangebiet verbleiben soll. 

Sollte der Stadtrat entscheiden, die Grundschule außerhalb des Plangebietes zu errichten, wird der 
betreffende Passus des Ausschreibungstextes gestrichen. 

Entsprechend der vom Stadtrat beschlossenen Richtlinie zur sozialgerechten Bodennutzung und zur 
Erhebung infrastruktureller Folgelasten sieht der Auslobungsentwurf derzeit vor, dass im 
Geschosswohnungsbau 30% der Geschossflächen für sozialgerechte Bodennutzung vorzusehen sind 
(davon 12,5% für Wohnungen im Einheimischenmodell, 7,5% für Genossenschaften und 5% für 
sozialen Wohnungsbau, 5% für …..). Während der Gespräche wurde den Investoren und dem 
Vertreter der Grundstückseigentümer kommuniziert, dass die Quote für soziale Bodennutzung bei 25 
% liegt, sie jedoch damit rechnen müssen, dass der Stadtrat diese Quote erhöht.

Der immissionsschutzrechtliche Textteil wird noch mit Fachgutachter besprochen und eventuell 
entsprechend der Vorschläge des Gutachters abgeändert oder ergänzt.

Die Höhe der Wettbewerbssumme muss der Bedeutung und Schwierigkeit der Aufgabe und der 
geforderten Leistung angemessen sein. Sie entspricht in der Regel mindestens dem Honorar der 
Vorplanung nach der jeweils geltenden Honorarordnung. Die Wettbewerbssumme kann teilweise als 
Aufwandsentschädigung ausgeschüttet werden. 

Es ist vorgesehen, eine Wettbewerbssumme von insgesamt 100.000 € netto durch den Investor zur 
Verfügung zu stellen. Um Anreize zur Teilnahme am Wettbewerb zu stellen, sollen 50.000 € netto als 
Bearbeitungshonorar auf alle Teilnehmer aufgeteilt werden. 

Die Aufteilung der Preissumme in Höhe von 50.000 € ist wie folgt vorgesehen:

1. Preis 25.000 €
2. Preis 15.000 €
3. Preis 10.000 €

Sofern die mit Preisen und Anerkennungen ausgezeichneten Teilnehmer Mehrwertsteuer abführen, 
wird diese zusätzlich vergütet. Das Preisgericht ist berechtigt, eine andere Aufteilung der Preissumme 
durch einstimmigen Beschluss vorzunehmen.

Das Wettbewerbshonorar des Siegerentwurfes wird auf das Honorar angerechnet, falls weitere 
Leistungen zum Städtebaulichen Entwurf zu beauftragen sind. 

Das Preisgericht soll aus 6 Fachpreisrichtern und aus 5 Sachpreisrichtern mit ebenso vielen 
Stellvertretern bestehen. 
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Die Fachpreisrichter stehen noch nicht fest. Sie werden nach der Stadtratssitzung am 25.07.2019 
angefragt und dem Stadtrat, wenn möglich, in der Sitzung am 26.09.2019 mitgeteilt.

Als Sachpreisrichter sind 1. BGM Dr. Gruchmann, 1 Vertreter der GSW und 3 Vertreter aus dem 
Stadtrat sowie jeweils 1 Stellvertreter vorgesehen. 

Die Beurteilung des Wettbewerbes soll nach folgenden Kriterien erfolgen:

" Städtebauliche und landschaftliche Leitidee
" Innovation
" Einbindung ins Umfeld
" Funktionalität der geforderten Nutzungen
" Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
" Robustheit der Baustrukturen
" Sozialverträglichkeit
" Raumbildung und Identifikation
" Wirtschaftlichkeit

Es ist folgende Zeitschiene geplant:

TERMINÜBERSICHT

Diskussion Auslobung mit Stadtrat 23. Juli 2019

Preisrichtervorgespräch Mitte September 2019

Beschluss Auslobung im Stadtrat 26. September 2019

Verbindliche Teilnahmeerklärung bis 04. Oktober 2019

Ausgabe der Unterlagen 11. Oktober 2019

Rückfragen / Kolloqium 04. bis 08. November 2019

Abgabe der Wettbewerbsarbeit 13. Dezember 2019

Sitzung Preisgericht Mitte bis Ende Januar 2020

Ausstellungseröffnung Ende Januar / Anfang Februar 2020

Die Verwaltung wird beraten und unterstützt durch den Planungsverband Äußerer Wirtschaftraum 
München. Die Kosten hierfür trägt der Investor.

Die Durchführung und alle Regelungen hierzu sind noch in einer Grundzustimmungserklärung/einem 
Städtebaulichen Vertrag zu verankern. Diese werden noch in Zusammenarbeit mit Herrn 
Rechtsanwalt Reitberger erarbeitet. 
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Der Investor ist mit der Durchführung eines Ideenwettbewerbs einverstanden und bereit, die Kosten 
hierfür zu übernehmen. Er hat zudem seine Bereitschaft signalisiert, alle im Rahmen eines 
Bauleitverfahrens entstehenden und bereits entstandenen Kosten sowie die Infrastrukturellen 
Folgelasten zu tragen. Er ist zudem bereit, Flächen für den sozialen Wohnungsbau und im 
Einheimischenmodell zur Verfügung zu stellen. 

Aufgrund von Zeitmangel konnten die Grundzustimmungserklärung und der Städtebauliche Vertrag 
noch nicht erarbeitet werden. Dies soll jedoch über die Sommerpause erfolgen. Um das Verfahren 
nicht weiter zu verzögern, wird dem Stadtrat deshalb erst einmal der Wettbewerb zur Entscheidung 
vorgestellt. 

Der Eigentümer des Grundstücks Fl. Nr. 1255/3 hat kein Interesse an einem Bauleitplanverfahren.

Aufgrund der Komplexität und der erst im September zu treffenden Entscheidung hinsichtlich des 
Schulstandorts schlägt die Verwaltung eine Entscheidung in der Stadtratssitzung im September vor. 

II. BESCHLUSS:
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, dem Stadtrat für die Septembersitzung 
folgende Beschlüsse zu empfehlen:

1. Für die Ausweisung eines neuen Baugebietes in Hochbrück wird ein städtebaulicher Wettbewerb 
in Form eines Einladungswettbewerbes im Namen und auf Kosten des Investors durchgeführt.

2. Die genannten Planungsbüros werden gemäß Verwaltungsvorschlag angefragt und zur Teilnahme 
am Wettbewerb aufgefordert. 

3. Die Wettbewerbssumme beträgt 100.000 € netto und ist vom Investor zur Verfügung zu stellen. 

4. Die Grundschule soll ins Baugebiet integriert werden/ außerhalb des Plangrundstücks auf dem 
östlichen Nachbargrundstück geplant werden.

5. Die Quote für sozialgerechte Bodennutzung beträgt im Baugebiet Hochbrück-Wohnen am 
Schleißheimer Kanal 30 %.

6. Mit dem Auslobungstext besteht Einverständnis. Die Verwaltung wird ermächtigt, noch 
erforderliche Ergänzungen oder Änderungen vorzunehmen. 

7. Der so überarbeitete und ergänzte Auslobungstext wird für die Durchführung des Wettbewerbs 
freigegeben.

8. Der Stadtrat benennt 3 weitere Sachpreisrichter mit Stellvertreter.

9. Die Verwaltung wir beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen, Gutachten und sonstigen 
Unterlagen zur Aufstellung eines Bebauungsplans und zur Erarbeitung eines städtebaulichen 
Vertrages einzuleiten.
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III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE: ANLAGE(N):
 als Tischvorlage  als Tischvorlage

Anlagen:
Wettbewerbsentwurf (Stand 04.07.2019), Anlage 1
Referenzliste Planungsbüros, Anlage 2
Nutzflächenermittlung Grundschule, Anlage 3
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ENTWURF 
(Stand 10.07.2019) 
 
 
 

Auslobung 
 
für den Städtebaulichen Wettbewerb in der  
Stadt Garching b. München 
 
 
 

„Wohnen am Schleißheimer Kanal“ 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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TEIL A  AUSLOBUNGSBEDINGUNGEN 

 

TERMINÜBERSICHT 

 

Diskussion Auslobung mit Stadtrat 23. Juli 2019 

  

Preisrichtervorgespräch Mitte September 2019 

  

Beschluss Auslobung im Stadtrat 26. September 2019 

  

Verbindliche Teilnahmeerklärung bis 04. Oktober 2019 

  

Ausgabe der Unterlagen 11. Oktober 2019 

  

Rückfragen / Kolloqium 04. bis 08. November 2019 

  

Abgabe der Wettbewerbsarbeit 13. Dezember 2019 

  

Sitzung Preisgericht  Mitte bis Ende Januar 2020 

  

Ausstellungseröffnung Ende Januar / Anfang Februar 2020 

 

 

AUSLOBER 

GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH 
vertreten durch ……. 
……………… 
……………... 
 

BETREUUNG 

PV - Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
Arnulfstraße 60, 80335 München 
 
Ansprechpartner: 
Birgit Kastrup +89-539802-76, b.kastrup@pv-muenchen.de 
Judith Praxenthaler  +89-539802 -70, j.praxenthaler@pv-muenchen.de 
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1. ART UND GRUNDLAGE DES VERFAHRENS 

 
Der Wettbewerb wird als städtebaulicher Einladungswettbewerb mit 10 Teilnehmern 
ausgelobt. 
 
Der Durchführung des Wettbewerbs liegen die RPW 2013 - Richtlinien für Planungs-
wettbewerbe - in der Fassung vom 31.01.2013 zugrunde. 
 
Wettbewerbsteilnehmer, Preisrichter, sachverständige Berater und sonstige Perso-
nen erklären sich durch Mitwirkung am Verfahren mit den genannten Wettbewerbsbe-
dingungen dieser Auslobung einverstanden. 
 
Die Bayerische Architektenkammer hat Kenntnis vom Inhalt der Auslobung erhalten 
und hat beratend am Teil A der Auslobung mitgewirkt. Die Auslobung wurde dort unter 
der Nummer ……………. registriert. 

 
2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

 
Als Anforderung an den Berufsstand wird gefordert, dass die Bewerber folgende zwei 
Fachrichtungen vertreten: Architekt/-in und Landschaftsarchitekt/-in.  

 
3. TEILNEHMER  

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
4. PREISGERICHT 

 
Fachpreisrichter 
N.N., unabhängiger Architekt / Landschaftsarchitekt 
N.N., unabhängiger Architekt / Landschaftsarchitekt 
N.N., unabhängiger Architekt / Landschaftsarchitekt 
N.N., unabhängiger Architekt / Landschaftsarchitekt 
N.N., unabhängiger Architekt / Landschaftsarchitekt 
Architekt Falk Böhm, GSW 

 
Stellvertreter 
............. 
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Sachpreisrichter 
Dr. Dieter Gruchmann 
N.N. Stadtrat Garching  
N.N. Stadtrat Garching  
N.N. Stadtrat Garching  
Roy Lilienthal, GSW 

 
Stellvertreter 
............... 
 
 

5. VORPRÜFUNG 

 
Die Vorprüfung der eingereichten Arbeiten erfolgt durch den Planungsverband oder 
Büro bauwärts, München. Die Beiträge werden anhand von allgemeinen Prüfkriterien 
und Beurteilungsgesichtspunkten vorgeprüft. Die Vorprüfung erfolgt ohne Bewertun-
gen, die dem Urteil des Preisgerichts vorgreifen könnten. 

 
6. WETTBEWERBSUNTERLAGEN 

 
Die Wettbewerbsunterlagen bestehen aus: 
den Auslobungsbedingungen (Teil A der Auslobung) 
den Informationen zur städtebaulichen Situation (Teil B der Auslobung) 
der Beschreibung der Wettbewerbsaufgabe (Teil C der Auslobung) 
den Wettbewerbsunterlagen bzw. Anlagen (Teil D der Auslobung) 
 

7. WETTBEWERBSLEISTUNGEN 

 
Jeder Teilnehmer darf nur eine Wettbewerbsarbeit einreichen, Varianten sind nicht 
zulässig. Es sind folgende Unterlagen einzureichen: 
 

 Schwarzplan (M:5000) 
 

 Strukturplan (M 1:2000)  

mit Einbindung in die Umgebung und Darstellung der übergeordneten Bezüge, 
insbesondere der Erschließungsstruktur, der Nutzungsstruktur und der Freiflä-
chen mit Bezügen zur Umgebung. 

 

 Städtebauliches Entwurfskonzept (M 1:500) 
Darstellung der Baukörper in Dachaufsicht mit Angaben zur Zahl der Geschosse 
und der Dachformen. Darstellung der Wohnformen (z.B. Geschosswohnungen, 
Reihenhäuser), der weiteren Gebäudenutzungen, der Freiflächen und Grünord-
nung, der Unterbringung des ruhenden Verkehrs, der öffentlichen Verkehrsflä-
chen, des energetischen Gesamtkonzepts, der Verkehrserschließung und den 
Anschlüssen an das bestehende Verkehrsnetz mit Fuß- und Radwegeverbindun-
gen und  der Anbindung an die umgebenden städtebaulichen Strukturen. 

 

 Schnittzeichnungen (M 1:500)   

Seite 12 von 61 in Zusammenstellung



Jeweils ein aussagekräftiger Schemaschnitt durch das städtebauliche Entwurfs-
konzept in Längs- und Querrichtung jeweils mit Darstellung der angrenzenden 
Straßen und Baukörper. 

 

 Perspektive 
Zwei einfache räumliche Skizzen aus Fußgängerperspektive max. im Format DIN 
A 3 für selbstgewählte Ausschnitte. Alle weiteren perspektivischen Darstellun-
gen, Isometrien, fotorealistische Darstellungen, Renderings etc. werden von der 
Beurteilung ausgeschlossen. 

 

 Verschattungsplan (21.06. und 21.12., jeweils 12.00 Uhr) 

 

 Erläuterung in Text, Bild, Piktogrammen etc.  

Die Erläuterungen in Form von Text, Bild, Piktogrammen sollen die Planvorstel-
lungen der Arbeitsgemeinschaften verdeutlichen und ergänzen. Die Erläuterun-
gen sind in den Plan zu integrieren. 

 

 Modell (M 1:1000)  
zur Einpassung in ein von der Stadt Garching zu Verfügung zu stellendes Ge-
samtmodell zur Darstellung des städtebaulichen Übergangs. Die Einsatzplatten 
werden von der Stadt Garching zu Verfügung gestellt. Das Massenmodell soll in 
weißer Farbe sein, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

 

 Nachweis des Nutzungsprogramms 

unter Verwendung des Berechnungsblattes. 
 

 Inhaltsverzeichnis der eingereichten Unterlagen  
 

 CD-Rom oder USB-Stick mit allen Plänen und Unterlagen im Format pdf. und 

dwg. 
 
8. WETTBEWERBSSUMME 

 
Der Auslober stellt eine Wettbewerbssumme von insgesamt 100.000 € netto zur Ver-
fügung.  
 
Davon werden 50.000 € netto als Bearbeitungshonorare gleichmäßig auf die Teilneh-
mer aufgeteilt. 
 
Die Aufteilung der Preissumme in Höhe von 50.000 € ist wie folgt vorgesehen: 
 
1. Preis 25.000 € 
2. Preis 15.000 € 
3. Preis 10.000 € 

 
Sofern die mit Preisen und Anerkennungen ausgezeichneten Teilnehmer Mehrwert-
steuer abführen, wird diese zusätzlich vergütet. Das Preisgericht ist berechtigt, eine 
andere Aufteilung der Preissumme durch einstimmigen Beschluss vorzunehmen. 
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Das Wettbewerbshonorar des Siegerentwurfes wird auf das Honorar angerechnet, 
falls weitere Leistungen zum Städtebaulichen Entwurf zu beauftragen sind.  
 

 
9. KENNZEICHNUNG 

 
Die Wettbewerbsarbeiten sind in allen Teilen in der rechten oberen Ecke nur durch 
eine Kennzahl mit einer sechsstelligen arabischen Ziffer (1 cm hoch, 6 cm breit) zu 
kennzeichnen.  

 
10. VERFASSERERKLÄRUNG 

 
Für die Verfassererklärung (Versicherung der Urheberschaft) sind die vorgegebenen 
Formblätter (siehe Anlagen) zu verwenden. Die Formblätter sind in einem mit der 
Kennzahl versehenen, nicht durchsichtigen, verschlossenen Umschlag abzugeben. 

 
11. UNTERLAGEN FÜR DIE VORPRÜFUNG 

 

 Vollständiger zweiter Satz der Wettbewerbspläne in Papierform 

 Bereitstellung aller Pläne auf CD-Rom oder USB-Stick in den Formaten pdf, jpg 
und dwg 

 Bereitstellung der Erläuterungen im Format doc/docx 

 Verzeichnis aller eingereichten Unterlagen 
Die geforderte dwg-Datei wird nur im Rahmen der Vorprüfung verwendet und 
nach Abschluss der Vorprüfung vernichtet.  

 
12. ZULASSUNG DER ARBEITEN 

 
Zur Beurteilung zugelassen werden alle Arbeiten, die termingerecht eingegangen 
sind, den formalen Bedingungen entsprechen, in wesentlichen Teilen dem geforder-
ten Leistungsumfang entsprechen und keinen absichtlichen Verstoß gegen den 
Grundsatz der Anonymität erkennen lassen. Inhaltlich bindende Vorgaben sind in der 
Auslobung nicht enthalten.  

 
Über die Zulassung entscheidet das Preisgericht. Die Entscheidungen, insbesondere 
über den Ausschluss von Arbeiten, sind zu protokollieren. 

 
13. BEURTEILUNGSGESICHTSPUNKTE 

 

Die Beurteilung der Leistungen erfolgt anhand der folgenden Kriterien: 

 Städtebauliche und landschaftliche Leitidee 

 Innovation 

 Einbindung ins Umfeld 

 Funktionalität der geforderten Nutzungen 

 Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 

 Robustheit der Baustrukturen 

 Sozialverträglichkeit 
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 Raumbildung und Identifikation 

 Wirtschaftlichkeit 
 
 
14. WEITERE BEARBEITUNG 

 
Der Auslober wird bei Weiterführung der Planungen unter Würdigung der Empfehlun-
gen des Preisgerichts einem der Preisträger die Komplettierung des städtebaulichen 
Entwurfs nach Merkblatt 51 der Architektenkammer Baden-Württemberg (Städtebau-
licher Entwurf als besondere Leistung in der Flächenplanung – Anlage 9 HOAI 2013) 
als Grundlage für die Bebauungsplanung übertragen. Der Auftraggeber behält sich 
eine stufenweise Beauftragung vor. Bei Nichtrealisierung besteht kein Anspruch auf 
eine Beauftragung. 
 
Im Falle einer weiteren Beauftragung werden die durch den Wettbewerb bereits er-
brachten Leistungen der Wettbewerbsteilnehmer bis zur Höhe des zuerkannten Prei-
ses und des Bearbeitungshonorars nicht erneut vergütet, wenn und soweit der Wett-
bewerbsentwurf in seinen wesentlichen Teilen unverändert der weiteren Bearbeitung 
zugrunde gelegt wird.  
 
Die Wettbewerbsteilnehmer verpflichten sich im Falle einer weiteren Beauftragung 
durch den Auslober, die weitere Beauftragung zu übernehmen und durchzuführen.  
 

15. BEKANNTGABE DER WETTBEWERBSERGEBNISSE 

 
Der Auslober teilt den Wettbewerbsteilnehmern das Ergebnis des Wettbewerbs unter 
dem Vorbehalt der Prüfung der Teilnahmeberechtigung unverzüglich mit und macht 
es sobald als möglich öffentlich bekannt. 
 
Die Wettbewerbsarbeiten werden öffentlich ausgestellt. Ort und Zeitraum werden 
nach der Preisgerichtssitzung bekannt gegeben. 
 

16. EIGENTUM, RÜCKSENDUNG  

 
Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen ausgezeichneten Arbeiten werden Ei-
gentum des Auslobers.  
 
Der Rückversand der nicht prämierten Arbeiten richtet sich nach § 8 (4) RPW 2013. 
Die Rücksendung erfolgt kostenfrei, sofern eine versandfähige Verpackung (z.B. Plan-
rolle) mitgeliefert wurde. 
 

17. URHEBERRECHTE; NUTZUNG 

 
Bezüglich des Rechts zur Nutzung der Wettbewerbsarbeiten und des Urheberrechts-
schutzes der Teilnehmer gilt § 8 Abs. 3 RPW 2013. 

18. NACHPRÜFUNG 
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Wettbewerbsteilnehmer können von ihnen vermutete Verstöße gegen das in der Aus-
lobung festgelegte Verfahren oder das Preisgerichtsverfahren gegenüber dem Aus-
lober rügen. Die Rüge muss innerhalb von 10 Tagen nach Zugang des Preisge-
richtsprotokolls beim Auslober eingehen.  

 
Eine Nachprüfmöglichkeit des Verfahrens besteht im Anwendungsbereich der VgV 
über die zuständige Vergabekammer Südbayern. 

 
19. BESTÄTIGUNG 

 

Der vorstehenden Auslobung haben der Auslober und der Stadtrat von Garching zu-
gestimmt. Die Bestätigung erfolgt durch die Unterschriften des Vertreters der GSW 
und des Ersten Bürgermeisters der Stadt Garching. 

 
 ………., den …………….. 
 
 
 ……………………………..,  

GSW Gesellschft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH 
 
 

Garching, den ………………….. 
 

 
Dr. Dietmar Gruchmann,  
Erster Bürgermeister Stadt Garching 
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TEIL B  INFORMATIONEN ZUR STÄDTEBAULICHEN SITUATION 

 

1. ANLASS UND ALLGEMEINE ZIELSETZUNG DES WETTBEWERBS 
 
Informationen zur Stadt Garching 

 
Die Stadt Garching b. München ist Universitätsstadt, liegt im Landkreis München und 
grenzt nördlich an die Landeshauptstadt München. Sie gehört zur wirtschaftlichen 
Wachstumsregion des Ballungsraums München. Die Stadtentwicklung wird begüns-
tigt durch die Lage zwischen der Landeshauptstadt und dem Flughafen im Erdinger 
Moos. Es besteht eine hervorragende Verkehrsanbindung: die U-Bahnlinie U6 nach 
München mit 3 U-Bahnstationen in Garching sowie den Buslinien des MVV, der 
schnelle Zugang zur Autobahn A9 (München-Nürnberg-Berlin) mit 2 Autobahnan-
schlüssen und zum Autobahn-Ring (A99) sowie die durch das Stadtgebiet verlaufende 
Staatsstraße 2350 und die Bundesstraße B 471. Die Stadt Garching ist fahrradfreund-
liche Kommune und baut das örtliche Radwegenetzes kontinuierlich aus. 
 
Maßgeblich für die Entwicklung der Stadt war und ist die Ansiedlung des Forschungs-
reaktors und des Hauptstandortes der technisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten 
der Technischen Universität München (TUM) und mehrerer Labore und Lehrstühle 
der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) im Norden des Stadtgebietes. In Folge ha-
ben sich dort auch zahlreiche Institute, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen 
sowie auch Forschungsstätten internationaler Unternehmen angesiedelt. Die Verla-
gerung weiterer Fakultäten und Institutionen nach Garching ist bereits in Planung. Die 
Ansiedlung des Business-Campus in Garching-Hochbrück trug zu einer Steigerung 
der Attraktivität des Gewerbestandorts und zur Schaffung einer großen Zahl an Ar-
beitsplätzen bei.  
 
Die Einwohnerzahl liegt heute bei knapp 18.500 Einwohnern, die städtische Zielgröße 
gemäß Stadtentwicklungsplan liegt bei 21.000 im Jahre 2020. Die Zahl der Erwerb-
stätigen liegt heute bei rund 21.000, wobei mit weiterem Zuwachs von rund 5.000 
gerechnet wird. Zudem studieren 12.000 Studenten in Garching, weitere 2.500 kom-
men mit dem geplanten Umzug der Fakultät für Elektrotechnik hinzu. 
 
Die Stadt Garching strebt bei Ihren Baulandentwicklungen eine städtebaulich hoch-
wertige, gleichzeitig ressourcenschonende und sozial nachhaltige Entwicklung an. 
Flächensparende Bauweisen, kurze Wege und eine architektonisch hochwertige Ge-
staltung sollen die Lebensqualität in der Stadt verbessern und den Bedürfnissen von 
allen sozialen Schichten in der Stadt gerecht werden. 
 
Die Stadt Garching hat sich im Rahmen der „Energieversion des Landkreises Mün-
chen“ zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 den Energieverbrauch um 60 % zu redu-
zieren und die verbleibenden 40 % sukzessive mit Erneuerbaren Energien abzude-
cken. In einem ersten Schritt hat sich die Stadt Garching an der „Energiewende Gar-
ching“ (EWG) beteiligt, welche im Rahmen eines Tiefengeothermieprojektes Teile 
Garchings mit Wärme versorgt (www.ewg-garching.de). Ein Anschluss des neuen Ge-
bietes an die Geothermie ist vorgesehen.  
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Die Autobahn A9 durchschneidet zentral von Norden nach Süden das Stadtgebiet. 
Östlich der Autobahn A9 befindet sich der Hauptort mit Wohnbebauung, Gemeinbe-
darfseinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten sowie im 
Norden den Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen. Westlich der Autobahn A9 
liegt im Ortsteil Hochbrück das Gewerbegebiet der Stadt Garching. Direkt an das Ge-
werbegebiet im Süden angrenzend befindet sich die Siedlung Hochbrück, ein nach 
dem zweiten Weltkrieg entstandenes Wohngebiet. Derzeit leben dort knapp 2.600 
Einwohner. Die Bebauung besteht überwiegend aus Einfamilien-, Doppel- und Rei-
henhäusern. Im Osten des Ortsteils befinden sich Geschosswohnungsbauten von ein-
facher baulicher Ausführung. 

 

2. INFORMATIONEN ZUM WETTBEWERBSGEBIET 

 
Das Wettbewerbsgebiet schließt direkt östlich an die bestehende Wohnbebauung 
Hochbrücks an. Es hat eine Fläche von 12,7 ha, ist unbebaut und wird derzeit land-
wirtschaftlich genutzt. 
 

 
Abb. Luftbild mit Wettbewerbsgebiet, Quelle Luftbild: Bayerische Vermessungsverwaltung 

 
Nördlich des Gebiets befindet sich das Gewerbegebiet Hochbrück, ein in den 70er 
Jahren entstandener Gewerbestandort mit hoher Baudichte und, trotz laufendem 
Strukturwandel, nach wie vor vorhandenem produzierenden und verarbeitenden Ge-
werbe mit entsprechenden Emissionen.  
 
Im Nordwesten grenzt direkt an das Plangebiet eine private Grünfläche mit öffentli-
chem Spiel- und Bolzplatz.  
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Westlich des Plangebiets befindet sich noch ein unbebautes Grundstück, für welches 
der Flächennutzungsplan Gemeinbedarfsflächen vorsieht. Das Grundstück steht ak-
tuell aber für eine Bebauung und Umsetzung der im Flächennutzungsplan ausgewie-
senen Gemeinbedarfsnutzung nicht zur Verfügung.  
 
Im Süden wird das Gebiet vom Bau- und Bodendenkmal Schleißheimer Kanal be-
grenzt, der Teil einer barocken, ehemals über 50 km langen Anlage aus Wasserwegen 
zur Verbindung der Schlösser Nymphenburg, Dachau, Schleißheim und dem Stadt-
schloss München ist. Er steht einschließlich seiner Uferdämme auf voller Länge als 
gemeindeübergreifendes Baudenkmal unter Denkmalschutz. Die begleitende Lin-
denallee markiert den Verlauf weithin sichtbar und bildet ein vernetzendes, land-
schaftsprägendes Strukturelement im Siedlungsraum zwischen Würm und Isar.  
 
Unmittelbar an den Schleißheimer Kanal im Süden anschließend befinden sich Bann-
wald sowie eine militärische Fläche, die als Standortübungsplatz genutzt wird. Die 
Flächen sind Teil des FFH-Gebiets „Heideflächen und Lohwälder nördlich von Mün-
chen“. Der Schleißheimer Kanal und die im Südwesten an ihn angrenzende Grünflä-
che stellen ein großes Potenzial für die Naherholung der Siedlung und die Beschäf-
tigten des Gewerbegebiets Hochbrück dar. Eine Nutzung der südlich an den Kanal 
anschließenden Fläche für diese Zwecke ist auf Grund der militärischen Nutzung ak-
tuell nicht möglich. Perspektivisch soll jedoch die Möglichkeit eines Übergangs aus 
dem Wettbewerbsgebiet zu dieser Fläche vorgesehen werden.  
 
Östlich der künftigen Baufläche befinden sich landwirtschaftliche Flächen, die zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ebenfalls eventuell einer Wohnbebauung zugeführt werden 
sollen. Nordöstlich befindet sich fußläufig in ca. 1.400 m Entfernung die U-Bahnhalte-
stelle Garching-Hochbrück. 
 
Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in etwa 700 m bis 2000 m Entfernung (EDEKA, 
ALDI, Businesscampus). Langfristig könnte auch ein Angebot auf der im Flächennut-
zungsplan für den Gemeinbedarf vorgesehen Fläche entstehen.  
 
Flächennutzungsplan 

 
Die derzeit im Verfahren befindliche Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes stellt 

den Bereich als Wohnbaufläche sowie – im Norden und Westen als Grünfläche - dar. 

Im Bereich der nördlichen Grünfläche soll künftig die Hauptzufahrt von Osten in das 
Plangebiet erfolgen. Lage und Form der westlichen Grünfläche sind nicht bindend für 
den Wettbewerbsentwurf, wohl aber als Hinweis darauf zu verstehen, dass eine Grün-
verbindung zwischen Grünfläche im Norden und Schleißheimer Kanal gewünscht 
wird. 
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Abb. Ausschnitt aus dem Entwurf des Flächennutzungsplans, Stand 25.09.2018 
 
 
Altlasten 
 
Die Stadt Garching hat 1994 eine historische Altlastenrecherche durchgeführt, um 
Standorte mit möglicher Altlastenproblematik durch verfüllte Kiesgruben, ehemalige 
Klärschlammdeponien bzw. Ausbringungsflächen zu kartieren. Für den Planbereich 
war kein solcher Altlastenverdacht zu unterstellen. Eine in Auftrag gegebene Boden-
untersuchung hat jedoch eine Verunreinigung mit Schwermetallen und anderweitigen 
Umweltschadstoffen ergeben (Baugrunduntersuchung und Schadstoffüberprüfung Dr. 
Christian Schön vom 12.11.2018 mit Stellungnahme Büro für Geotechnik und Umwelt-
fragen GbR vom 07.12.2018). Restriktionen für den Entwurf ergeben sich daraus 
nicht.  
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TEIL C  WETTBEWERBSAUFGABE 

 

1. ANLASS UND ALLGEMEINE ZIELSETZUNG DES WETTBEWERBS 

 
Die Stadt Garching hat sich im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses und im Rah-
men der Flächennutzungsplanneuaufstellung entschlossen, den Stadtteil Hochbrück 
mit seiner vorhandenen Infrastruktur zu sichern und zu weiterzuentwickeln. Insbeson-
dere sollen Wohnungen mit hoher Qualität und Bezug zum Schleißheimer Kanal ge-
schaffen werden. Es sollen eine gestalterische Vielfalt und verschiedene Gebäudety-
pologien entstehen. Dabei hat sich die Stadt Garching bei der Ausweisung von Bau-
gebieten zum flächensparenden Bauen bekannt. Auch sollen angemessene Flächen-
anteile für verdichteten Einfamilienhausbau vorgesehen werden. Die Stadt Garching 
strebt eine qualitätsvolle städtebauliche Entwicklung durch gute städtebauliche und 
architektonische Gestaltung und eine Ressourcen schonende, nachhaltige und ener-
getische Bauweise an. Die Wohnbebauung wird durch einen privaten Investor reali-
siert. Es soll Wohnraum für ca. 1000 Personen geschaffen werden. Als Stadt der kur-
zen Wege zielt die Stadt Garching auf eine umweltverträgliche Verkehrsmittelnutzung 
ab. Rad- und Fußverkehr sollen durch komfortable Wegebreiten und attraktive Wege-
führung unterstützt und gefördert werden. Die Nutzung des Autos soll auf ein Mindest-
maß reduziert werden.  

 
Abb. Wettbewerbsgebiet mit Bindungen (ohne Maßstab) 
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2. STÄDTEBAU  

 
Aufgabe ist es, den Ortsteil Hochbrück durch Ergänzung um ein hochwertiges Wohn-
gebiet mit ergänzenden Infrastruktureinrichtungen, die sowohl dem neuen Quartier als 
auch dem bestehenden Ort dienen, qualitätsvoll weiterzuentwickeln. Der Umgang mit 
der heterogenen Umgebung - wie z.B. die Berücksichtigung der Immissionsschutzan-
forderungen im Norden und Verzahnung mit dem Freiraum im Süden - stellt eine be-
sondere Herausforderung dar.  
 
Zu beachten ist, dass sich die Stadt eine Weiterentwicklung der Wohnbebauung nach 
Osten grundsätzlich vorbehält. Das Ermöglichen einer Fortführung von z.B. Freiraum-
verbindungen, Fuß- und Radwegen oder auch Erschließungsstraßen ist somit Teil der 
Wettbewerbsaufgabe. 
 
Um die Vernetzung zwischen Altort und Neubaugebiet sicherzustellen, ist an Wege-
beziehungen aus der Umgebung anzuknüpfen. Ebenso gilt es den Schleißheimer Ka-
nal angemessen in die städtebauliche Konzeption einzubeziehen und Wege- und 
Sichtbeziehungen zu diesem landschaftsprägenden Baudenkmal herzustellen.  
 
Ziel ist ein lebendiges Wohnquartier mit vielfältigen Nutzungs- und Aufenthaltsmög-
lichkeiten im öffentlichen Straßenraum wie auch den quartiersinternen öffentlichen 
Freiräumen. Die Orientierung soll durch die Bildung von ablesbaren Nachbarschaften 
und einem hochwertigen öffentlichen Raum leicht möglich sein.  
 
Der Wohnungsbau sollte innovative Konzepte für den Geschosswohnungsbau hervor-
bringen und eine hohe Qualität im verdichteten, klassischen Einfamilienhausbau be-
reitstellen. Gerade für junge Familien sind Wohnstandorte interessant, die kostenspa-
rende Bauweisen ermöglichen. 
 
Die Höhenentwicklung der Gebäude und die Dachgestaltung ist Teil der Aufgaben-
stellung. Eine höher als fünfgeschossige Bebauung ist jedoch nicht gewünscht.  
 
Die Stadt Garching legt Wert auf ein hochwertiges Freiraumkonzept, das Freiflächen 
unterschiedlicher Funktion zu einem System vernetzt und gestaltprägend für das 
Quartier einsetzt.  
 

3. NUTZUNGEN 

 
Wohnen 

 

Im Wettbewerbsgebiet sind Flächen für ca. 1.000 Einwohner vorzusehen. Der Stadt 
geht es um die Schaffung eines attraktiven Wohnraumangebots, das eine Vielfalt an 
Wohnformen zulässt und marktgängige Wohnungsgrößen berücksichtigt. Sowohl im 
Geschosswohnungsbau als auch im Einfamilienhausbau soll vor allem den Wohnbe-
dürfnissen junger Familien Rechnung getragen werden.  
 
Rd. 70% der entstehenden Geschossfläche ist für den Geschosswohnungsbau und 
rd. 30% für verdichteten Einfamilienhausbau in Form von Einfamilien-, Doppel- und 
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Reihenhäusern vorzusehen. Gebiete mit Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern 
sollen zu etwa 50% mit Einfamilien- und Doppelhäusern und zu weiteren 50% mit 
Reihenhäusern bebaut werden. 
 
Im Geschosswohnungsbau soll die mittlere Wohnungsgröße rd. 90 qm Geschossflä-
che betragen. 
 
Im Geschosswohnungsbau sind 30% der Geschossflächen für sozialgerechte Boden-
nutzung vorzusehen (davon 12,5% für Wohnungen im Einheimischenmodell, 7,5% für 
Genossenschaften und 5% für sozialen Wohnungsbau, 5% für …..). 
 
Nicht-Wohnnutzungen 

 
Nicht-Wohnnutzungen, wie Einzelhandel, Büros, Praxen, Cafes und Restaurants sind 
nur in geringem Umfang und allenfalls punktuell an besonders geeigneten Standorten 
vorzusehen.  
 
Gemeinbedarfseinrichtungen - Schule und Kinderbetreuung 

 
Der Stadtteil Hochbrück hat eine Grundschule, einen Kinderhort sowie Kindertages-
einrichtungen. Durch die Ausweisung des neuen Wohngebiets wird die Errichtung 
neuer Kindertageseinrichtungen erforderlich. Es sind dies zwei Gruppen für eine Kin-

derkrippe für 0 - 3 Jährige und zwei Gruppen für einen Kindergarten für 3 – 6 Jährige. 

Für Krippe / Kindergarten / Hort ist eine Geschossfläche von ca.... qm und eine Grund-
stücksfläche von rd. 2.000 – 2.500 qm vorzusehen. 
Daneben ist im Plangebiet eine 2-zügige Grundschule mit räumlich zugeordnetem 

Hort (2 Gruppen für 6 – ca. 10 Jährige) sowie eine 2-fach-Turnhalle und Freisportflä-

chen unterzubringen. Für Grundschule und Hort sind rd. 6000 qm Bruttogrundfläche 
auf ca. 10.000 qm Grundstücksfläche vorzusehen. Darin sind ein 1 Rasenspielfeld 
und 5 Laufbahnen zuzüglich Aufstell- und Auslaufflächen unterzubringen. Die Zwei-
fachsporthalle muss eine lichte Höhe von mind. 7,00 m aufweisen und unabhängig 
vom Schulbetrieb nutzbar und erschließbar sein, da sie ebenso wie die Freisportflä-
chen auch von den örtlichen Vereinen genutzt werden soll.  
 
Potenzielle Immissionskonflikte mit umgebender Wohnnutzung wird die Stadt Gar-
ching ggf. durch entsprechende zeitliche Nutzungsbeschränkungen der Sportstätten 
ausschließen.  
 
Die Grundschule mit Hort ist in einem eigenen Gebäude unterzubringen. Für die Ein-
richtungen der Kinderbetreuung kommt sowohl die Unterbringung im Erdgeschoss 
des Geschosswohnungsbaus als auch in einem eigenen Gebäude in Betracht.  
 
Bei der Anordnung der Gemeinbedarfseinrichtungen ist auf eine verkehrsgünstige 
Lage an einer Wohnsammelstraße zu achten, um Nutzungskonflikte zu vermeiden.  
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4. ERSCHLIEßUNG 

 
MIV 

 
Die verkehrsmäßige Haupterschließung des neuen Plangebietes soll von Osten, von 
der Daimlerstraße über eine im Norden des Plangebietes neu zu bauende Straße er-
folgen. Für die Straße wird im Bereich des Wettbewerbsgebiets gem. Verkehrsgut-
achten von Prof. Kurzak (2016) eine Verkehrsbelastung von rd. 2.800 Kfz/24h prog-
nostiziert. Für die Straße (Fahrbahnbreite geplant 7,5m) incl. Begleitgrün sowie Fuß- 
und Radwegen steht ein ca. 18,50 m breiter Grundstücksstreifen zur Verfügung. Die 
Straße schließt unmittelbar südlich an einen ca. 6 m hohen Lärmschutzwall an der 
Südgrenze des Gewerbegebiets an, für den zusätzlich ein 11,50 m breiter Streifen zur 
Verfügung steht.  
 
In nördliche Richtung ist ein Durchstich zur Daimlerstraße geplant. Der dort bereits 
vorhandene Fuß- und Radweg soll erhalten bleiben. 
 
Die Erschließungsstraße soll in Richtung Westen fortgesetzt werden und über die Fl. 
Nr. 1254 sowie den südlichen Teil der Fl. Nr. 1255/3 an die Hohe-Brücken-Straße 
anschließen. Eine weitere Anbindung an die Hohe-Brücken-Straße soll über die Hei-
denheimer Straße erfolgen.  
 
Die quartiersinterne Erschließung für den MIV soll über Wohnsammelstraßen und 
Wohnstraßen erfolgen, die soweit es sinnvoll erscheint, möglichst als Tempo 30 Zo-
nen oder verkehrsberuhigte Bereiche ausgestaltet werden sollen. Ziel ist eine leichte 
Orientierung im öffentlichen Raum und die Vermeidung von Durchgangsverkehren in 
Wohnbereichen. Hinsichtlich der Ausgestaltung der Wohnstraßen ist die Stadt Gar-
ching offen für innovative Ansätze, die die funktionalen Belange der Erschließung be-
rücksichtigen und gleichzeitig den Straßenraum als vielfältig nutzbaren öffentlichen 
Raum erlebbar machen. 
 
Die Gestaltung des öffentlichen Straßenraums im Zugangsbereich zu den Gemeinbe-
darfseinrichtungen muss vorrangig die Anforderungen von Fußgängern und Radfah-
rern berücksichtigen. Kurzzeitbesucherstellplätze für den motorisierten Hol-/Bringver-
kehr (max. 1 je Kinderbetreuungseinrichtung, max. 2 für die Grundschule) sind in an-
gemessener Entfernung und so vorzusehen, dass möglichst keine Konflikte mit dem 
Fuß- und Radverkehr entstehen.  
 
Fuß- und Radwege  

 
Zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs ist den Belangen von Fußgängern und Rad-
fahrern bei der quartiersinternen Erschließung ein hoher Stellenwert einzuräumen. Ein 
engmaschiges Wegenetz, insbesondere für Fußgänger, ist ggf. auch abseits von Fah-
rerschließungsstraßen vorzusehen.  
 
Wichtig sind auch Anbindungen für Fußgänger und Radfahrer an den bestehenden 
Ortsteil Hochbrück im Westen ebenso wie Verbindungen nach Norden, Osten (U-
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Bahnhaltestelle Garching-Hochbrück) und Süden (Schleißheimer Kanal und angren-
zende Freiflächen). Die Durchlässigkeit des Quartiers für den Fuß- und Radverkehr in 
Nordsüd- wie auch in Ostwestrichtung ist sicherzustellen. Wichtige Verbindungen sind 
im Flächennutzungsplanentwurf dargestellt, sie sind bei der Planung zu berücksichti-
gen.  
 
Derzeit wird geprüft, ob südlich des Wettbewerbsgebiets eine Radschnellverbindung 
machbar ist.  
 
ÖPNV 
 

Um das geplante Wohnquartier an den Öffentlichen Nahverkehr direkt anzuschließen, 
ist es nicht ausgeschlossen, dass eine Buslinie künftig z.B. über die neue Haupter-
schließung führt. Es sind daher Vorschläge für Haltestellen und die verträgliche Ein-
bindung in das Quartier zu entwickeln.  
 
Stellplätze  

 
Die unterirdische Anordnung der Kfz-Stellplätze in Tiefgaragen wird bevorzugt. Bei 
den Gemeinbedarfseinrichtungen und bei Einfamilienhausbebauung sollte diese Un-
terbringungsart aber nicht ausschließlich vorgesehen werden.  
 
Die Anordnung der Fahrradabstellplätze soll oberirdisch, überdacht und abschließbar, 
sowie gut erreichbar, erfolgen (nähere Bestimmungen zur Beschaffenheit von Fahr-

radabstellmöglichkeiten siehe §9 der Fahrrad – und Stellplatzsatzung der Stadt Gar-

ching (Garagen-, Fahrrad- und Stellplatzsatzung – GAFSTS). 

 
Die notwendigen Stellplätze und Fahrradstellplätze für Wohngebäude bestimmen sich 
nach der GAFSTS (s. Anlage) 
 
Gemeinbedarf Kinderbetreuung   6 Stellplätze (zwei pro Einrichtung? 
 
Gemeinbedarf Schule     8 Stellplätze 
 
Zusätzliche Stellplätze für die nichtschulische Nutzung der Sportanlagen sind nicht 
erforderlich.  
 
Die übrigen Bestimmungen der Stellplatzsatzung sind zu beachten. Die durch die 
Stellplatzsatzung vorgesehen Stellplatzreduzierungen durch Vorlage eines entspre-
chenden Mobilitätskonzeptes sind grundsätzlich gewünscht. Da jedoch zum Zeitpunkt 
des Wettbewerbs noch keine konkreten Umsetzungsvorstellungen vorliegen, ist die 
Anzahl der Stellplätze ohne Stellplatzreduzierung zu ermitteln und die Unterbringung 
darzustellen. 
 
Innovatives Mobilitätskonzept 
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Zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität erwartet die Stadt Vorschläge für innova-
tive Mobilitätskonzepte auf Quartiersebene (z.B. Carsharing, Bike-Sharing). Sie eröff-
net damit auch die Möglichkeit der Reduzierung der Stellplatzanforderungen gemäß 
GAFSTS. Im Hinblick auf das Mobilitätskonzept wie auch auf den Ausbau der e-Mo-
bilität (Ladeinfrastruktur) sind Konzepte zu entwickeln, wie diese Angebote im privaten 
wie auch im öffentlichen Raum untergebracht werden können. Auch ein Standort des 
Leihfahrradsystems der MVG ist an geeigneter Stelle im Gebiet unterzubringen. 
 
 

5. GRÜNORDNUNG  

 
Zielsetzung für die Grünordnung ist ein gestuftes System von hochwertigen privaten, 
öffentlichen und halböffentlichen Freiräumen, das durch seine Vernetzung in der Lage 
ist, zu einem prägenden Gestaltelement des Quartiers zu werden.  
 
Mit Blick auf die grünordnerische Gestaltbarkeit und die Nutzbarkeit sind mindestens 
30% der Flächen, die nicht der öffentlichen Erschließung oder den Gemeinbedarfs-
einrichtungen dienen, als öffentliche Grünflächen nachzuweisen. Bei der Entwicklung 
von öffentlichen Grünflächen ist größeren, zusammenhängenden Flächen der Vorzug 
vor kleinen Grünanlagen und Restgrün zu geben.  
 
Die als öffentlichen Grünflächen sollen als informeller Treffpunkt dienen und vielfältige 
Aktivitäten ermöglichen. Hierfür sind Nutzungsvorschläge zu entwickeln, die die Kom-
munikation und das Zusammenleben im Quartier fördern und Spielmöglichkeiten für 
Kinder im Wohnumfeld eröffnen. Ein quartiersübergreifender Spielplatz ist nicht erfor-
derlich.  
 
Die vorhandenen Grünstrukturen aus der Umgebung sind zu berücksichtigen und wei-
terzuentwickeln. Von Bedeutung ist insbesondere der Schleißheimer Kanal mit Al-
leebepflanzung als hochrangiges Baudenkmal und prägendes lineares Landschafts-
element. Um den Schleißheimer Kanal zu schützen, ist im Flächennutzungsplan eine 
30 m breite Zone „kunsthistorisch bedeutsamer Teilräume, Sichtachsen, Landschafts-
bild“ ausgewiesen. Davon sind mindestens 20 m als Pufferzone ab Biotoprand 
Schleißheimer Kanal vorzusehen. Die übrigen 10 m sind mindestens von Bebauung 
freizuhalten. Der Pufferstreifen soll gleichzeitig als Ausgleichsfläche dienen und ist 
dementsprechend zu gestalten. Die Möglichkeit der Anrechenbarkeit als öffentliche 
Grünfläche besteht nicht. Vereinzelte Querungen des Pufferstreifens durch Fuß- und 
Radwege sind möglich. Auch eine Verlegung des bestehenden Radwegs nördlich des 
Pufferstreifens kommt in Betracht.  
 
Niederschlagswasser ist vor Ort zu versickern. Die Versickerungsfähigkeit des Bo-
dens ist gegeben.  
 
 

6. ENERGIE 

 
Leitgedanke des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Garching ist es, Energie sparsam 
einzusetzen, den unnötigen Verbrauch zu vermeiden, verstärkt auf energieeffiziente 
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Techniken zu setzen und für den verbleibenden Energiebedarf erneuerbare Energien 
zu verwenden. Hieraus ergibt sich die Anforderung, die solaren Energieeinträge so-
wohl aktiv wie auch passiv sinnvoll zu nutzen. Die Nutzung von Dachflächen zur Ge-
winnung regenerativer Energien (aber auch zur Begrünung) wird begrüßt. Die Stadt 
Garching geht davon aus, dass der verbleibende Energiebedarf durch Geothermie 
über das örtliche Fernwärmenetz gedeckt wird.  
 
 

7. IMMISSIONSSCHUTZ 

 
Text ist mit Fachgutachter Immissionsschutz abzustimmen. 
 
Das Wettbewerbsgebiet ist von Norden her durch Gewerbelärm und -gerüche belas-
tet. Durch die geplante Haupterschließung, ebenfalls im Norden des Gebiets, wirkt 
zusätzlich Lärm auf das Gebiet ein.  
 
Im Rahmen des Wettbewerbs sind die auf das Plangebiet einwirkenden Lärmbelas-
tungen zu berücksichtigen und städtebauliche oder andere Lösungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. 
 
Gewerbelärm 

 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanneuaufstellung der Stadt Garching wurde die 

Schalltechnische Untersuchung „Planung Wohngebiet Hochbrück „Schleißheimer 

Kanal“ des Büros Steger & Partner GmbH Lärmschutzberatung vom 02.06.2014 mit 
Ergänzung vom 02.03.2016 und 19.09.2017 in Auftrag gegeben, um die Auswirkun-
gen des angrenzenden Gewerbes auf die zukünftige Bebauung des Plangebietes zu 
ermitteln.  
 
Das Gutachten kommt zu der Einschätzung, dass eine Wohnbebauung grundsätzlich 
möglich ist. Ohne zusätzliche Maßnahmen wäre nur ein Streifen südlich der 55 dB(A)-
Linie (= grüne Linie) bebaubar, mit geeigneten Schutzmaßnahmen könnte dieser 
Streifen etwa bis zur 57 dB(A)-Linie (= hellblaue Linie) ausgeweitet werden. Hierzu 
zählen z.B. die Errichtung eines Lärmschutzwalls mit mindestens 6 m Höhe bei gleich-
zeitiger Vermeidung von Fenstern, die für die Belüftung notwendig sind, in den Ober-
geschossen der nördlichsten Gebäudereihe durch entsprechend optimierte Grund-
riss- und Gebäudegestaltung.  
 
Bei der Planung ist von der aufgezeigten Lärmsituation gemäß nachfolgender Abbil-
dung mit einem Wall mit 6 m Höhe auszugehen. 
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Abb. Geräuschsituation tagsüber, in 5 m Höhe, Wall 6 m 
 

Andere Lösungsansätze im Umgang mit dem Immissionsschutz, die zu gleichwertigen 
Ergebnissen führen, sind grundsätzlich möglich. Der Entwurfsverfasser hat hier-zu ein 
schlüssiges Konzept vorzulegen.  
 
Vom Eigentümer der Grundstücke wurden zusätzliche Schalltechnische Untersuchun-
gen beim Büro Steger & Partner GmbH Lärmschutzberatung veranlasst. Die Abbil-
dungen vom 08.12.2018 zeigen zum einen die Lärmbelastung des Gewerbegebietes 
auf das Plangrundstück ohne Abschirmanlage sowie mit unterschiedlich hohen Ab-
schirmanlagen mit und ohne Gebäude (Abb. 1 bis 4). Zum anderen zeigen die Abbil-
dungen 5 bis 6 3D Nord die Lärmsituation ohne Abschirmanlage mit verschiedenen 
Gebäudehöhen und Gebäudeanordnungen. Diese Unterlagen mit kurzem Erklärungs-
schreiben des Ingenieurbüros werden zur Verdeutlichung der Lärm-situation zur 
Kenntnis und Information zur Verfügung gestellt. (s. Anlage)  
 
Verkehrslärm 

 
Für die Haupterschließungsstraße innerhalb des Wettbewerbsgebiets wird eine Ver-
kehrsbelastung von ca. 2.400 Kfz/24h prognostiziert. Erfahrungsgemäß wird die 
Straße ab einem Verkehrsaufkommen von 3.000 Kfz/24h lärmschutztechnisch rele-
vant (geringfügige Überschreitung der Lärmrichtwerte). Um auf der sicheren Seite zu 
liegen, sollte der Wettbewerbsbeitrag eine Lösung aufzeigen, die von einem lärm-
schutzrelevanten Verkehrsaufkommen von etwa 3.000 Kfz/24h ausgeht.  
 
In einer Entfernung von ca. 1.400 m bis ca. 1.800 m östlich zum Plangebiet verläuft 
die Autobahn A9. Das Verkehrsaufkommen im Abschnitt zwischen Garching-Nord und 
-Süd beträgt gemäß Planfeststellung ca. 169.000 Kfz/24h. Ebenfalls im Osten, in ca. 
1.000 m Entfernung, verläuft die oberirdische U-Bahntrasse. Negative Lärmauswir-
kungen auf das Wettbewerbsgebiet bestehen nicht. 
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Nördlich des Plangebietes verläuft in einer Entfernung von durchschnittlich 630 m die 
Bundesstraße B471. Die Bundesstraße ist im Bereich zwischen der Autobahn A9 und 
dem Gewerbegebiet Hochbrück  nach einer Verkehrszählung 2010 mit ca. 18.200 
Kfz/24h und Schwerlastverkehr von ca. 3.100 Kfz/14h belastet. Negative Lärmauswir-
kungen auf das Wettbewerbsgebiet bestehen nicht. 
 
Geruchsbelastung 

 
Da im nördlich an das Plangebiet angrenzenden Gewerbegebiet Betriebe vorhanden 
sind, bei denen Geruchsemissionen entstehen können, kann das Auftreten von Ge-
ruchsemissionen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Das in Auftrag gege-
bene Gutachten von Müller-BBM (Bericht Nr. M145961/01 vom 19.02.2019) kommt 
zu dem Ergebnis, dass, um Planungskonflikte auf ein Minimum zu reduzieren, bei der 
nördlichen und östlichen Bebauung bei der Grundrissgestaltung darauf geachtet wer-
den soll, dass schutzbedürftige Räume nicht nach Norden oder Osten ausgerichtet 
werden. 
 
 

8. WIRTSCHAFTLICHKEIT 

 
Um eine marktgerechte Umsetzung zu gewährleisten ist es erforderlich, dass die städ-
tebauliche Konzeption auch abschnittsweise realisierbar ist und sich flexibel geänder-
ten Bedürfnissen anpassen lässt. Daher sollte die Möglichkeit, durch flexible Baukör-
perstrukturen auf künftige Entwicklungen reagieren zu können, offen gehalten werden. 
Eine sinnvolle Grundstücksausnutzung, ein wirtschaftlich vertretbarer Erschließungs-
aufwand und eine nach Aufwand vertretbare Ausgestaltung der Freiräume sind wei-
tere Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit.  
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Teil D  Anlagen/ Wettbewerbsunterlagen 
 

1. Lageplan, Luftbild des Planbereiches 
2. Bestandsvermessungsplan i. d. F. vom 30.06.2018 
3. Flächennutzungsplan i. d. F. vom 25.09.2018 
4. Schalltechnische Untersuchung Steger & Partner GmbH vom 02.06.2014 und Er-

gänzung vom 02.03.2016 und 19.09.2017 
5. Schalltechnische Untersuchung Steger & Partner GmbH vom 08.12.2018 
6. Untersuchung Geruchsbelästigung Müller-BBM (Bericht Nr. M145961/01) vom 

19.02.2019 
7. Baugrunduntersuchung und Schadstoffüberprüfung Dr. Christian Schön vom 

12.11.2018 mit Stellungnahme Büro für Geotechnik und Umweltfragen GbR vom 
07.12.2018 

8. Beurteilungsliste für energieorientierte Bauleitplanung 
9. Stellplatzsatzung der Stadt Garching vom 28.11.2018 

10. Radverkehrskonzept der Stadt Garching 
11. Einsatzplatte für das Modell 
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________________________________________________________________________________________________________ 

Geschäftsstelle des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München 
Arnulfstraße 60, 3. OG, 80335 München  Tel. +49 (0)89 53 98 02-0    Fax +49 (0)89 53 28 389 

pvm@pv-muenchen.de       www.pv-muenchen.de 

 

 

 

 

München, 14.06.2019 

 

 

Referenzen von möglichen Teilnehmern am städtebaulichen Wettbewerb in 

Garching-Hochbrück 
 

 

 

 

1. Goergens Miklautz Partner Architekten und Stadtplaner, München 

 www.goergens-miklautz.de 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

 
 
2. bauchplan, München, www.bauchplan.de 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

3. pp a/s pesch partner architekten, stuttgart, www.pesch-partner.de 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

 
4. Zwischenräume Architekten + Stadtplaner, München, www.zwischenraeume.de 

 

 

 

Seite 37 von 61 in Zusammenstellung

http://www.zwischenraeume.de/


Seite 8/16 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

5. bogevischs büro architekten & stadtplaner, München, www.bogevisch.de 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

6. Hild und K Architektur, München, www.hildundk.de 
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________________________________________________________________________________________________________ 

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

7. Beer Bembè Dellinger Architekten und Stadtplaner, München, www.bbdarch.de 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

8. deffner voitländer architekten stadtplaner, Dachau, www.bv-arc.de 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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